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Robeco Capital Growth Funds 

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) 

6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Großherzogtum Luxemburg 

R.C.S. Luxemburg: B 58.959 

(die „Gesellschaft“) 

 

 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER GESELLSCHAFT 

 

 

Luxemburg, 17. Juni 2026 

 

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

 

als Anteilsinhaber/in des Fonds werden Sie hiermit vom Verwaltungsrat des Fonds (der 
„Verwaltungsrat“) über bestimmte Änderungen bezüglich des Fonds und seiner Teilfonds (die 
„Teilfonds“) informiert. 
 
Wenn nachfolgend nicht anders angegeben, treten die Änderungen am 16. Juli 2026 in Kraft. 

 

 

1. Vereinfachte Tabellen der Anteilsklassen  

 

Unter „Kapitel 1 – Der Fonds“ und „Kapitel 2 – Die Anteile“ wird der Prospekt geändert, um die 

abgesicherten Versionen der verschiedenen Anteilsklassen aus den Tabellen der Anteilsklassen zu 

entfernen. Stattdessen wird klargestellt, dass abgesicherte Versionen mit dem Suffix „H“ bezeichnet 

werden. Durch diese Änderung soll die Darstellung der Anteilsklassen vereinfacht werden. 

 

2. Aktualisierung der Instrumente für das Liquiditätsmanagement 

 

Unter „Kapitel 2 – Die Anteile“ wird ein neues „Abschnitt 2.9 Liquiditätsmanagementinstrumente“ in den 

Prospekt aufgenommen, um Anlegern einen Überblick über die verschiedenen Instrumente für das 

Liquiditätsmanagement zu geben, die der Gesellschaft gemäß dem überarbeiteten OGAW-

Rahmenwerk zur Verfügung stehen. Außerdem wird der Wortlaut in den Abschnitten „2.5 Rücknahme 

von Anteilen“, „2.7 Berechnung des Nettoinventarwerts“, Unterkapitel „Swing Pricing“ und „2.8 

Zeitweilige Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und von Zeichnungen und 

Rücknahmen“ zu den verschiedenen Instrumenten für das Liquiditätsmanagement aktualisiert. 

 

3. Änderung des Diskontierungsmechanismus für Servicegebühren für Teilfonds mit hohem 

Volumen 

 

In „Abschnitt 3.1 – Kosten und Gebühren“ wird der Unterabschnitt „3.c Servicegebühr“ des Prospekts 

geändert, um die Skaleneffekte der auf Teilfondsebene anfallenden Fixkosten besser mit der 

angewandten Servicegebühr in Einklang zu bringen. Derzeit wird für Anteilsklassen, deren verwaltetes 

Vermögen 1 Milliarde Euro übersteigt, ein Abschlag von 0,02 % auf das verwaltete Vermögen oberhalb 

dieser Schwelle gewährt. Künftig wird der Abschlag von 0,02 % auf Teilfonds angewandt, deren 

verwaltetes Vermögen 3,5 Milliarden Euro übersteigen. Ein zusätzlicher Abschlag von 0,02 % wird auf 

Vermögen angewandt, die jede weitere Schwelle von 2 Milliarden Euro überschreiten.  

 

Außerdem wird der Text in Unterabschnitt „3.c Servicegebühr“ aktualisiert, um die Anwendung der 

Mehrwertsteuerbefreiung von Servicegebühren zu verstärken. 
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4. Änderung der Verwaltungsgebühr für Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency, 

Robeco Euro Short Duration Bonds, Robeco European High Yield Bonds, Robeco Gravis 

Digital Infrastructure Income und Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities 

 

Mit Wirkung vom 1. August 2026 wird die Verwaltungsgesellschaft Änderungen der 

Verwaltungsgebühren für die Teilfonds Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency, Robeco Euro 

Short Duration Bonds, Robeco European High Yield Bonds, Robeco Gravis Digital Infrastructure Income 

und Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities vornehmen. Diese Änderungen beruhen auf einer 

regelmäßigen Gebührenüberprüfung, bei der die Verwaltungsgebühr bewertet wird. Die Änderungen 

der Verwaltungsgebühr sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

 
 

Name des Teilfonds 
Anteilsklasse Vorherige 

Verwaltungsgebühr 
Neue 

Verwaltungsgebühr 

Robeco Emerging Markets Bonds 
Local Currency 

Klasse B, D, E 1,30 % 1,20 % 

Klasse D2, D3 1,30 % 1,20 % 

Klasse C, F, G, S, Q, X 0,65 % 0,60 % 

Klasse I, K, O, P, Y 0,65 % 0,60 % 

Robeco Euro Short Duration Bonds Klasse B, D, E 0,50 % 0,40 % 

Klasse C, F, G, S, Q, X 0,25 % 0,20 % 

Klasse I, K, O, P, Y 0,25 % 0,20 % 

Robeco European High Yield Bonds Klasse B, D, E 1,10 % 1,00 % 

Klasse C, F, G, S, Q, X 0,55 % 0,50 % 

Klasse I, K, O, P, Y 0,55 % 0,50 % 

Robeco Gravis Digital Infrastructure 
Income 

Klasse C, F, G, S, Q, X 0,80 % 0,75 % 

Klasse I, K, O, P, Y 0,85 % 0,80 % 

Robeco QI Emerging Markets 3D 
Active Equities 

Klasse B, D, E 1,25 % 1,15 % 

Klasse C, F, G, S, Q, 0,60 % 0,55 % 

Klasse I, K, O, P, Y 0,60 % 0,55 % 

 

5. Aktualisierung des Textes über Makler-Dienstleistungen 

 

In „Abschnitt 3.1 – Kosten und Gebühren“ wird der Unterabschnitt „3.f Makler-Dienstleistungen“ des 

Prospekts geändert, um die Trennung zwischen reinen Ausführungsgebühren und Gebühren, die eine 

Research-Komponente enthalten, klarzustellen und um zu präzisieren, dass Research-Gebühren nur 

dann zu zahlen sind, wenn das Research die Anlageentscheidung der Verwaltungsgesellschaft 

unterstützt. Er formalisiert außerdem die Funktionsweise von Provisionsteilungsvereinbarungen, 

einschließlich der Verwendung getrennter Konten für Research-Zahlungen, und sieht vor, dass die 

Verwaltungsgesellschaft ihre Praktiken als Reaktion auf regulatorische Entwicklungen anpassen kann. 

 

6. Änderung der Benchmark und Erhöhung der Stock-Connect-Begrenzung für Robeco 

Biodiversity Equities, Robeco Circular Economy, Robeco Healthy Living, Robeco Smart 

Energy, Robeco Smart Materials, Robeco Smart Mobility und Robeco Sustainable Water 

 

In „Anhang VI – Benchmarks“ wird die Benchmark für Robeco Biodiversity Equities, Robeco Circular 

Economy, Robeco Healthy Living, Robeco Smart Energy, Robeco Smart Materials, Robeco Smart 

Mobility und Robeco Sustainable Water vom MSCI World Index TRN auf den MSCI All Country World 

Index geändert. Die Teilfonds verfügen über eine globale Abdeckung, einschließlich eines 

Engagements in Schwellenländern, daher spiegelt der MSCI All Country World als Benchmark die 

Anlagestrategie dieser Teilfonds besser wider.  

 

Nach der Änderung der Benchmark werden in „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ die Stock-

Connect-Begrenzungen von Robeco Biodiversity Equities, Robeco Healthy Living, Robeco Smart 

Energy, Robeco Smart Materials, Robeco Smart Mobility und Robeco Sustainable Water aufgrund der 
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Gewichtung von China in der Benchmark von 10 % auf 30 % erhöht. Für den Robeco Circular Economy 

wird eine Stock-Connect-Begrenzung von 30 % eingeführt.  

 

7. Erhöhung der Stock-Connect-Begrenzung für Robeco QI Global Conservative Equities, 

Robeco QI Global Momentum Equities, Robeco QI Global Value Equities, Robeco QI Global 

Quality Equities und Robeco Quantum Market Neutral Equities 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ werden die Stock-Connect-Begrenzungen der Teilfonds 

Robeco QI Global Conservative Equities, Robeco QI Global Momentum Equities, Robeco QI Global 

Value Equities, Robeco QI Global Quality Equities und Robeco Quantum Market Neutral Equities 

aufgrund der erhöhten Gewichtung von China in der Benchmark wie folgt erhöht:  

 

Name des Teilfonds 
Vorherige Stock-

Connect-Begrenzung  
Neue Stock-Connect-

Begrenzung  

Robeco QI Global Conservative Equities 10 % 30 % 

Robeco QI Global Momentum Equities 10 % 30 % 

Robeco QI Global Value Equities  10 % 30 % 

Robeco QI Global Quality Equities 10 % 30 % 

Robeco Quantum Market Neutral Equities k. A. 10 % 

 
8. Änderungen des Anlageziels und der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen von 

Robeco Healthy Living 
 
In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts wird die Anlagepolitik des Teilfonds 

Robeco Healthy Living geändert, um die Strategie durch die Einbeziehung von zusätzlichen 

Gesundheitsfaktoren zu verbessern, die sowohl mit dem internen Rahmenwerk von Robeco als auch 

mit dem neuen Rahmenwerk der Weltgesundheitsorganisation übereinstimmen. Außerdem wird in 

„Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ das nachhaltige Anlageziel darin 

bestehen, klarzustellen, dass der Teilfonds eine gute Gesundheit und ein gutes Wohlbefinden fördert, 

indem er in Unternehmen investiert, die ein effizientes Gesundheitssystem, Gesundheitsvorsorge und 

Möglichkeiten für ein erfülltes Leben unterstützen, verbunden mit den SDGs 2, 3 und 6. Die Offenlegung 

wird zudem darlegen, dass der Teilfonds nachhaltige Anlagen mit einem sozialen Ziel tätigt und dass 

keine Vergleichsbenchmark für die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels festgelegt wurde. Damit 

wird die Offenlegung mit dem überarbeiteten Strategischen Technischen Bericht (STR) in Einklang 

gebracht, der auf dem neuen ganzheitlichen Gesundheitsrahmen der WHO (2025) basiert, der das 

zulässige Anlageuniversum um die Faktoren erweitert, die zu einem gesünderen, längeren und 

produktiveren Leben beitragen.  

 

9. Änderung der Hurdle Rate für Robeco Quantum Market Neutral Equities 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ wird die Hurdle Rate angepasst, indem die zusätzliche 

Marge von 3 % entfernt wird, wodurch sie ausschließlich auf dem ICE BofA €STR Overnight Rate Index 

basiert. Mit dieser Änderung soll die Hurdle Rate besser an die vorherrschenden Branchenstandards 

und den aktuellen Charakter der Anlagestrategie angepasst werden. Diese Änderung tritt am 1. Januar 

2027 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt werden alle im Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden 

Anteilsklasse des Teilfonds aufgelaufenen Performancegebühren auf 0 zurückgesetzt. 

 

10. Änderung der Anlagepolitik der Teilfonds Robeco High Yield Bonds und Robeco European 

High Yield Bonds 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts wird die Anlagepolitik der Teilfonds 

Robeco High Yield Bonds und Robeco European High Yield Bonds dahingehend geändert, dass die 

Ratinguntergrenze auf „BB+ oder niedriger“ korrigiert wird, um das High-Yield-Anlageuniversum 

angemessen widerzuspiegeln. Dadurch wird die Beschreibung der Strategie mit den bestehenden 
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Offenlegungen und der aktuellen Praxis in Einklang gebracht. Diese Korrektur ist ausschließlich 

redaktionell und hat keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Teilfonds verwaltet werden. 

 

Außerdem wird klargestellt, dass die Grenze von 25 % für Wandelanleihen bis zu 20 % des 

Gesamtvermögens des Teilfonds in Contingent Convertible Bonds (auch bekannt als „CoCo-Anleihen“) 

umfassen kann. 

 

11. Namensänderung des Teilfonds Robeco Global Credits – Short Maturity 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“, „Anhang VI – Benchmarks“ und „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird der Teilfonds Robeco 

Global Credits – Short Maturity in Robeco Global Short Duration Credits umbenannt. Diese Änderung 

bringt den Namen in Einklang mit der weit verbreiteten Branchenterminologie, die von 

Vertriebsgesellschaften und Datenanbietern verwendet wird. Es gibt keine Änderung des Anlageziels, 

der Anlagepolitik oder des Risikoprofils. 

 

12. Änderung der Anlagepolitik von Robeco Global Investment Grade Credits 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts wird der Abschnitt „Strategie“ des 

Teilfonds Robeco Global Investment Grade Credits präzisiert, um den aktiv verwalteten globalen Ansatz 

für Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die Anwendung der Benchmark und die 

plattformspezifischen Risiko- und Derivategrenzen zu beschreiben. Das Anlageziel bleibt unverändert. 

 

13. Aufnahme einer Begrenzung für Contingent Convertible Bonds für Robeco High Yield 

Bonds und Robeco European High Yield Bonds 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts wird der Abschnitt Anlagebeschränkungen 

für die Teilfonds Robeco High Yield Bonds und Robeco European High Yield Bonds aktualisiert, um 

einen ausdrücklichen Verweis auf die Grenze von 20 % des Gesamtvermögens in Contingent 

Convertible Bonds (auch bekannt als „CoCo-Anleihen“) aufzunehmen. 

 

14. Änderung der Anlagepolitik von Robeco Credit Income  

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ des Prospekts werden die Angaben zur Anlagepolitik 

und zum Risikoprofil von Robeco Credit Income aktualisiert, um den globalen Charakter des 

Anlageuniversums im Anleihenbereich des Teilfonds zu verdeutlichen, Beispiele für die Arten von durch 

Vermögenswerte besicherten Wertpapieren (wie z. B. Collateralized Loan Obligations (CLOs) und 

Mortgage-Backed Securities (MBS)) zu geben, in die der Teilfonds innerhalb der bestehenden Grenze 

von 20 % investieren kann, und um zu verdeutlichen, dass der Teilfonds in Schwellenländer und weniger 

entwickelte Länder investieren kann. 

 

Diese Änderungen passen die Offenlegung der Anlagepolitik und des Risikoprofils an die bestehenden 

Offenlegungen und die derzeitige Praxis an. Es wird nicht erwartet, dass sie zu einer Änderung der Art 

und Weise führen, wie der Teilfonds verwaltet wird, oder das Risikoprofil des Teilfonds wesentlich 

erhöhen. 

 

15. Änderung der Anlagepolitik und Namensänderung von Robeco Sustainable Income 

Allocation 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“, „Anhang VI – Benchmarks“ und „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird die Anlagepolitik des 

Teilfonds Robeco Sustainable Income Allocation geändert, um sich stärker an seinem strategischen 
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Fokus auf die Erzielung eines höheren Ertragsniveaus auszurichten. Daher wird der Teilfonds in Robeco 

High Income Allocation umbenannt.  

 

Dazu werden die folgenden Aspekte geändert: die Anlagepolitik, die ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale, die Nachhaltigkeitsindikatoren, die verbindlichen Elemente und die Vermögensallokation. In 

„Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ werden die ökologischen oder 

sozialen Merkmale, die Nachhaltigkeitsindikatoren und die verbindlichen Elemente geändert. So wird 

der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen von 40 % auf 25 % gesenkt. Dies beinhaltet auch die 

Streichung der Verweise auf die Einhaltung der Ausschlusskriterien gemäß Artikel 12, Absatz 1 

Buchstaben a bis g der Verordnung über EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel, den 

Ausschluss der nach SDG 16 mit -3 bewerteten Länder und der mit -2 und -3 bewerteten 

Unternehmensanlagen sowie der Ausschlusskriterien der für Paris abgestimmten Referenzwerte (PAB). 

Der Teilfonds wird seine Ausschlusspolitik von Robeco von Stufe 2 auf 1 ändern und seine 

Unternehmensanlagen werden dem Enhanced-Engagement-Programm beitreten und eingeschränkt, 

wenn es zu einem hohen nachhaltigkeitsbezogenen Risikoprofil kommt. Zusätzlich wird die Benchmark 

auf eine Kombination aus 25 % Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index, 25 % MSCI World, 

25 % Bloomberg US Corporate High Yield & Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap und 25 % J.P. 

Morgan GBI-EM Global Diversified geändert. 

 

16. Änderung der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen und Namensänderung des 

Teilfonds Robeco Sustainable Global Bonds 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“, „Anhang VI – Benchmarks“ und „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird der Teilfonds Robeco 

Sustainable Global Bonds geändert. Das Anlageziel bleibt unverändert und die Zusammensetzung des 

Portfolios wird sich voraussichtlich nicht wesentlich ändern. Der Teilfonds wird in Robeco Global Bonds 

umbenannt, um den Wechsel zu einem flexibleren ESG-integrierten Ansatz widerzuspiegeln. Der 

Teilfonds wird von der Ausschlusspolitik von Robeco der Stufe 2 zu Stufe 1 übergehen und PAB- und 

SDG-basierte Ausschlüsse entfernen. Die Mindestallokation in nachhaltige Anlagen wird von 40 % auf 

5 % gesenkt, wodurch ein breiterer Marktzugang in Übereinstimmung mit der Benchmark des Teilfonds 

möglich ist, einschließlich konventioneller Anleihen und Anleihen aus Schwellenländern. 

 

Infolgedessen werden die folgenden Aspekte geändert: die Anlagepolitik und in „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ werden die ökologischen oder sozialen 

Merkmale, die Nachhaltigkeitsindikatoren und die verbindlichen Elemente geändert. Die Streichung 

dieser Elemente spiegelt den erneuerten Anlageansatz und die Namensgebung des Teilfonds wider.  

 

Der Teilfonds wird weiterhin die ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördern. 

Diese Änderungen sollen die Anlageflexibilität vergrößern, ohne das Risikoprofil wesentlich zu 

beeinflussen. 

 

17. Änderung des Abschnitts „Strategie“ für mehrere Teilfonds 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ wird der Abschnitt „Strategie“ der unten aufgeführten 

Teilfonds geändert, um den Wortlaut in Bezug auf die Risikoüberwachung zu neutralisieren (indem 

ausdrückliche Verweise auf relatives Risiko, Abweichungsgrenzen und VaR entfernt werden), und zwar 

im Zusammenhang mit den laufenden Diskussionen über die Überwachung des relativen und absoluten 

Risikos. Diese Änderungen dienen lediglich der Straffung und Vereinheitlichung des Wortlauts und 

ändern nichts an der Anlagestrategie: 
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Zutreffende Teilfonds 

Robeco Sustainable Emerging Stars Equities 

Robeco Emerging Stars Equities 

Robeco Asian Stars Equities 

Robeco Sustainable Asian Stars Equities 

Robeco Transition Asian Equities 

Robeco Sustainable Income Allocation (wird umbenannt) 

Robeco Sustainable Dynamic Allocation (wird umbenannt) 

Robeco Sustainable Diversified Allocation  

 

18. Aktualisierung des Risikoprofils von Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ wird der Abschnitt „Risikoprofil“ geändert, um eine 

Erhöhung des Umweltrisikos nach einer internen Analyse der Risikoabteilung widerzuspiegeln und um 

die Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt ist, besser wiederzugeben. Dies hat keine Auswirkungen 

auf die Anlagestrategie des Teilfonds. 

 

19. Änderung der Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos für Robeco Transition 

Emerging Credits und Robeco Transition Asian Bonds 

 
In „Anhang III – Risikosteuerung“ des Prospekts wird die Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos 

für die Teilfonds Robeco Transition Emerging Credits und Robeco Transition Asian Bonds vom 

Commitment-Ansatz auf den relativen Value-at-Risk-Ansatz („relativer VaR“) umgestellt. Diese 

Änderung betrifft ausschließlich die Methode zur Berechnung und Offenlegung der Verschuldung und 

führt nicht zu einer Änderung des Anlageziels, der Anlagepolitik, des Risikoprofils oder des erwarteten 

Verschuldungsgrads der betreffenden Teilfonds. Das Referenzportfolio, das für die Zwecke der relativen 

VaR-Berechnung verwendet wird, ist die im Prospekt angegebene Benchmark. 

 

Der Wechsel zu einem relativen Value-at-Risk-Ansatz (VaR) spiegelt den zunehmenden Einsatz von 

Derivaten zur effizienteren und marktkonformen Verwaltung von Portfoliorisiken wider. Der relative VaR 

bietet einen risikosensitiveren und wirtschaftlich sinnvolleren Rahmen für die Messung und 

Überwachung des Gesamtportfoliorisikos im Vergleich zum Commitment-Ansatz, der möglicherweise 

weniger repräsentative Kennzahlen zur Verschuldung liefert. Diese Änderung ist rein methodischer 

Natur und ändert nicht das Anlageziel, die Anlagepolitik, das Risikoprofil oder den erwarteten 

Verschuldungsgrad der Teilfonds. 

 

Teilfonds-Name 

Verwendete 
Methode zur 

Berechnung des 
globales 

Engagements 

Erwarteter 
Verschuldungs

grad 

Kein Anstieg der 
Verschuldung 

erwartet 

Robeco Transition Emerging Credits Relativer VaR 75 % 200 % 

Robeco Transition Asian Bonds Relativer VaR 75 % 200 % 

 

 

20. Änderung der Anlagepolitik und Namensänderung des Teilfonds Robeco Sustainable 

Dynamic Allocation 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“, „Anhang VI – Benchmarks“ und „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ des Prospekts wird die Anlagepolitik des 

Teilfonds Robeco Sustainable Dynamic Allocation geändert. Das Anlageziel und die 

Portfoliozusammensetzung werden weitgehend unverändert bleiben. Der Teilfonds wird in Robeco 
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Dynamic Allocation umbenannt, um den Wechsel zu einem flexibleren ESG-integrierten Ansatz 

widerzuspiegeln. Die Anlagepolitik und die Nachhaltigkeitsangaben im Prospekt werden aktualisiert, um 

PAB- und SDG-basierte Ausschlüsse zu entfernen und von der Ausschlusspolitik von Robeco der Stufe 

2 zu Stufe 1 übergehen. ESG-Risiken werden weiterhin in den Anlageprozess integriert, und der 

Teilfonds wird Standards der guten Unternehmensführung und Stewardship-Praktiken beibehalten. 

 

Infolgedessen werden die folgenden Aspekte geändert: die Anlagepolitik und in „Anhang VIII – 

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ werden die ökologischen oder sozialen 

Merkmale, die Nachhaltigkeitsindikatoren und die verbindlichen Elemente geändert. Die Streichung 

dieser Elemente spiegelt den erneuerten Anlageansatz und die Namensgebung des Teilfonds wider.  

 

Die Mindestallokation für nachhaltige Anlagen wird bei 50 % bleiben, um das Nachhaltigkeitsprofil zu 

erhalten und gleichzeitig den Marktzugang zu erweitern. Der Teilfonds wird weiterhin die ESG-Merkmale 

gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördern. Diese Änderungen sollen die Anlageflexibilität 

vergrößern, ohne das Risikoprofil wesentlich zu beeinflussen. 

 

21. Änderung der Anlagepolitik und Namensänderung des Teilfonds Robeco QI US SDG & 

Climate Beta Equities 

 

In „Anhang I – Informationen pro Teilfonds“ wird die Anlagepolitik des Teilfonds Robeco QI US SDG & 

Climate Beta Equities geändert. Das Anlageziel des Teilfonds bleibt unverändert, und das Portfolio wird 

nicht wesentlich verändert. Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, den ESG-Rahmen mit 

der Beta-Strategie des Teilfonds in Einklang zu bringen, indem die Anpassung des CO2-Fußabdrucks 

an die für Paris abgestimmten EU-Referenzwerte (PAB) und die SDG-bezogenen Ausschlüsse, die sich 

als unvereinbar mit dem angestrebten Ansatz mit geringem Tracking Error erwiesen haben, entfernt 

werden. Der Verweis auf PAI 7 (Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätssensible Gebiete 

auswirken), einschließlich der damit verbundenen Ausschlusskriterien (z. B. Palmöl und Verstöße 

gegen UNGC-, UNGP- und OECD-Richtlinien in Bezug auf Biodiversität), wurde ebenfalls entfernt und 

wird nicht mehr im Rahmen der Anlagebeschränkungen des Fonds berücksichtigt. 

 

Daher wird der Teilfonds in Robeco QI US Beta Equities umbenannt, um die ESG-Merkmale gemäß 

Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zu fördern. Der Teilfonds wird weiterhin den MSCI USA Index 

nach derselben quantitativen Methodik abbilden, jedoch mit einem flexibleren Ansatz für die ESG-

Integration. Während die ESG-Merkmale und Ausschlusskriterien bestehen bleiben, wird der Teilfonds 

nicht mehr den Merkmalen einer sekundären Benchmark unterliegen, weshalb der MSCI USA EU PAB 

Overlay Index entfernt wird. Folglich werden die vorvertraglichen Offenlegungen für Fonds nach 

Artikel 9 in „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ durch vorvertragliche 

Offenlegungen für Fonds nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ersetzt. Die neuen Offenlegungen 

umfassen unter anderem Folgendes: 

 

E/S-Merkmal 1. Der Teilfonds bewirbt einen erheblich kleineren CO2-Fußabdruck im Vergleich zum allgemeinen 
Marktindex. 

2. Der Teilfonds bewirbt einen erheblich kleineren Wasser- und Abfallfußabdruck im Vergleich zum 
allgemeinen Marktindex. 

3. Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Mindestabsicherungsmaßnahmen durch 
Anwendung von Ausschlusskriterien im Hinblick auf Produkte und Geschäftspraktiken, die nach 
Ansicht von Robeco schädlich für die Gesellschaft sind, wie beispielsweise Anlagen in umstrittene 
Verhaltensweisen, umstrittene Waffen und fossile Brennstoffe. 

4. Der Teilfonds hat einen erheblich besseren gewichteten durchschnittlichen ESG-Score als der 
allgemeine Marktindex.  

5. Der Teilfonds bewirbt, einen größeren Anteil von Unternehmen mit positivem SDG-Score (1, 2, 3) im 
Portfolio zu haben als der allgemeine Marktindex. 

6. Der Teilfonds fördert Anlagen in Unternehmen, die im intern entwickelten SDG-Rahmenwerk einen 
besseren Score als -3 aufweisen. 
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Indikator 1. Die gewichtete CO2-Bilanz des Teilfonds im Vergleich zum allgemeinen Marktindex.  
2. Die gewichteten Wasser- und Abfallfußabdrücke des Teilfonds im Vergleich zum allgemeinen 

Marktindex. 
3. Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die infolge der Anwendung der Ausschlusspolitik von 

Robeco auf der Ausschlussliste von Robeco stehen.  
4. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum allgemeinen Marktindex.  
5. Die Gewichtung der Unternehmen mit einem positiven SDG-Score (1, 2, 3) im Teilfonds im Vergleich 

zur Gewichtung der Unternehmen mit einem positiven SDG -Score (1, 2, 3) im allgemeinen 
Marktindex. 

6. Anzahl der Positionen und Anzahl der Tagesordnungspunkte, über die wir abgestimmt haben. 
7. Der Anteil der Unternehmen mit hohem negativem SDG-Score (-3) laut dem intern entwickelten SDG-

Rahmenwerk. 

Verbindliches 
Element 

1. Der gewichtete CO2-Fußabdruck des Teilfonds ist um 50 % besser als die des allgemeinen Marktindex.  
2. Der gewichtete Wasser- und Abfallfußabdruck des Teilfonds ist um mindestens 20 % besser als der 

des allgemeinen Marktindex. 
3. Das Portfolio des Teilfonds steht im Einklang mit der Ausschlusspolitik Stufe  2 von Robeco 

(https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-policy.pdf). Diese basiert auf 
Ausschlusskriterien im Hinblick auf Produkte und Geschäftspraktiken, die nach Ansicht von Robeco 
schädlich für die Gesellschaft sind. Das bedeutet, dass der Teilfonds keinerlei Investitionen in 
ausgeschlossene Wertpapiere aufweist (unter Berücksichtigung einer Schonfrist). Dies schließt 
Unternehmen ein, die gegen Standards der ILO, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs), den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder 
die Leitlinien der OECD für multinationale Unternehmen verstoßen. Informationen hinsichtlich der 
Auswirkungen der Ausschlüsse auf das Anlageuniversum des Teilfonds sind hier zu finden: 
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-list.pdf. 

4. Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds ist besser als der des allgemeinen 
Marktindex.  

5. Die Gewichtung der Unternehmen mit einem positiven SDG-Score (1, 2, 3) im Teilfonds ist um 
mindestens 10 % besser als im allgemeinen Marktindex, gemessen als Verhältnis. 

6. Mit allen Aktienpositionen ist ein Abstimmungsrecht verbunden und Robeco übt dieses Recht aus, 
indem es gemäß seiner Proxy Voting Policy abstimmt, sofern dem nichts entgegensteht (z.B. Share 
Blocking oder wenn die Ausübung als nicht kosteneffizient beurteilt wird). Die Abstimmungspolitik 
von Robeco ist verfügbar unter: https://www.robeco.com/files/docm/docu-stewardship-approach-
and-guidelines.pdf. 

7. Der Teilfonds schließt alle Unternehmen mit hohen negativen SDG-Scores (-3) laut dem intern 
entwickelten SDG-Rahmenwerk aus. 

 

 

 

22. Aktualisierung einer ökologischen/sozialen Eigenschaft, eines Nachhaltigkeitsindikators 

und eines verbindlichen Elements in den vorvertraglichen Offenlegungen gemäß 

Offenlegungsverordnung für mehrere Teilfonds 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird das Kriterium, das auf 

den untersten 15 % des Rankings Worldwide Governance Indicators (WGI) – Control of Corruption 

basiert, aus der ökologischen/sozialen Eigenschaft, dem Nachhaltigkeitsindikator und dem 

verbindlichen Element der nachstehenden Teilfonds entfernt: 

 

 

Zutreffende Teilfonds 

Robeco All Strategy Euro Bonds 

Robeco Euro Government Bonds 

Robeco Euro Short Duration Bonds 

Robeco Flexible Allocation 

Robeco Step-in Global Equities 

Robeco Step-in Income Allocation 

Robeco Sustainable Diversified Allocation 

https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-policy.pdf
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
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Robeco Sustainable Dynamic Allocation (wird umbenannt) 

Robeco Sustainable Global Bonds (wird umbenannt) 

Robeco Sustainable Income Allocation (wird umbenannt) 

 

Diese Änderung spiegelt die Herausforderungen wider, die sich aus dem relativen Charakter 
dieser Kennzahl innerhalb des Universums der Schwellenländer ergeben. Länder, in denen 
die Korruptionskontrolle als unzureichend eingestuft wird, werden durch andere 
Mechanismen angesprochen, wie z. B. die umfassendere Ausschlusspolitik.  
 

 

23. Aktualisierung des Prüfprozesses für Anlagen mit erhöhtem Nachhaltigkeitsrisiko für alle 

Teilfonds, die nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft sind 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Wortlaut der 

ökologischen oder sozialen Merkmale mit erhöhtem Nachhaltigkeitsrisiko, der 

Nachhaltigkeitsindikatoren und der verbindlichen Elemente geändert, um Änderungen am Verfahren, 

wie Anlagen mit einem erhöhten Nachhaltigkeitsrisiko überprüft werden, zu berücksichtigen, für alle 

nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuften Teilfonds geändert. Die Verantwortung 

für den Nachweis und die Bestätigung der Eignung solcher Anlagen, festgelegt auf ein ESG-Risikorating 

von 40 oder höher, liegt ab sofort beim Sustainable Investing Center of Expertise von Robeco. Frühere 

Verweise auf die Genehmigung durch einen besonderen, von Fachleuten für nachhaltige Anlagen 

gebildeten Ausschuss werden gestrichen. Diese Aktualisierung verdeutlicht die Governance- und 

Überprüfungsverfahren, ohne die Anlagebeschränkungen oder Nachhaltigkeitsziele des Teilfonds zu 

ändern. 

 
24. Klarstellung der Kennzahlen für den ökologischen Fußabdruck 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ und „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungen per Teilfonds“ werden Verweise auf den „ökologischen Fußabdruck“ durch spezifischere 

Nachhaltigkeitskennzahlen ersetzt, nämlich „Wasser- und Abfallfußabdruck“ oder gegebenenfalls 

„CO2-, Wasser- und Abfallfußabdruck“. Diese Verfeinerung stellt sicher, dass die in Anhang I und 

Anhang VIII verwendete Terminologie die verschiedenen Umweltindikatoren, die über die 

Nachhaltigkeitsrahmen von Robeco bewertet werden, genau wiedergibt. Außerdem wird das Glossar 

aktualisiert, um den allgemeinen Begriff „ökologischer Fußabdruck“ zu entfernen und spezielle 

Definitionen für „Wasserfußabdruck“ und „Abfallfußabdruck“ einzuführen, wodurch die Transparenz und 

die Anpassung an Marktstandards verbessert werden.  

 
25. Klarstellung der Vermögensallokation für Teilfonds nach Artikel 9 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Prospekt aktualisiert, 

um die von den Europäischen Aufsichtsbehörden am 4. August 2025 herausgegebenen Leitlinien zu 

berücksichtigen und zu befolgen, um eine Erläuterung zum Gesamtengagement eines Teilfonds für 

nachhaltige Anlagen hinzuzufügen und Transparenz für Anleger zu gewährleisten. Im Sinne dieser 

Klarstellung werden die folgenden erläuternden Sätze oberhalb der Tabelle der Vermögensallokation 

für alle Teilfonds, die gemäß Artikeln der Offenlegungsverordnung eingestuft sind, hinzugefügt: 

 
 

Teilfonds Geltender Text 

Robeco Biodiversity Equities  
Robeco Circular Economy  
Robeco Climate Global Credits  
Robeco Climate Global High Yield Bonds  
Robeco Global SDG Equities  

„Die unter den beabsichtigten sozial nachhaltigen 
Anlagen und ökologisch nachhaltigen Anlagen 
genannten Prozentsätze sind 
Mindestprozentsätze. Das bedeutet, dass 
mindestens diese Prozentsätze erreicht werden 
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Robeco Healthy Living  
Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities 
Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities  
Robeco Smart Energy 
Robeco Smart Materials 
Robeco Smart Mobility  
Robeco Sustainable Water   

müssen, sie aber auch höher sein können. Der 
kombinierte Prozentsatz beider Arten von 
nachhaltigen Investitionen muss jedoch immer 
gleich oder höher sein als der angestrebte 
Mindestprozentsatz an nachhaltigen Anlagen.“ 
 

Robeco Global Green Bonds 
Robeco High Income Green Bonds 

„Diese Prozentsätze sind Mindestverpflichtungen, 
wodurch die beiden Teilmengen nicht dem 
gesamten Mindestanteil nachhaltiger Anlagen im 
Bereich der Vermögensallokation entsprechen. 
Dasselbe gilt für die weitere Aufteilung des 
Mindestanteils an ökologisch nachhaltigen 
Anlagen in die Mindestverpflichtungen von an der 
Taxonomie ausgerichteten und anderen 
ökologisch nachhaltigen Anlagen, bei denen die 
mangelnde Datenverfügbarkeit und -abdeckung 
ebenfalls die Höhe der Mindestverpflichtungen 
beeinflusst.“ 

 
 
26. Ergänzung von CTB-Ausschlüssen und Änderung des SDG-Scoring-Rahmenwerks für 

Robeco Global Engagement Equities 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird ein neues verbindliches 

Element hinzugefügt, das bestätigt, dass der Teilfonds die Ausschlusskriterien des Referenzwerts für 

den klimabedingten Wandel (Climate Transition Benchmark, CTB) einhält. Dieser Zusatz ist gemäß den 

ESMA-Richtlinien für Fondsnamen aufgrund der Bezeichnung „Engagement“ und des Ansatzes zum 

Portfolioengagement des Fonds erforderlich. Da der Teilfonds in der Praxis bereits die Ausschlüsse von 

Robeco der Stufe 2 einhält, werden keine Auswirkungen auf das Anlageuniversum oder die 

Kundenergebnisse erwartet. Die Angaben zu ökologischem/sozialem Merkmal, Indikatoren und 

verbindlichen Elementen werden entsprechend aktualisiert. 

 
Ökologische und 
soziale Merkmale 

Der Teilfonds fördert die Einhaltung der Ausschlusskriterien der Referenzwerte für 
den klimabedingten Wandel, wie beispielsweise umstrittene Verhaltensweisen, 
umstrittene Waffen und Tabak. Daher schließt der Teilfonds Anlagen in 
Unternehmen aus, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis c der Verordnung über 
EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel genannt werden. 

Indikator Der Prozentsatz der Anlagen in Wertpapieren, die aufgrund der Anwendung der 
Ausschlusskriterien gemäß der Verordnung über EU-Referenzwerte für den 
klimabedingten Wandel ausgeschlossen sind. 

Verbindliches 
Element 
 
 

 

Das Portfolio des Teilfonds erfüllt die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis c der 
Verordnung über EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel genannten 
Ausschlusskriterien. Das bedeutet, dass der Teilfonds keinerlei Investitionen in 
ausgeschlossene Wertpapiere aufweist (unter Berücksichtigung einer Schonfrist). 
Informationen hinsichtlich der Auswirkungen der Ausschlüsse auf das 
Anlageuniversum des Teilfonds sind hier zu finden: 
https://www.robeco.com/files/docm/docu-exclusionlist.pdf. 

 
Die Beschreibung des SDG-Scoring-Rahmewerks und der Engagementkriterien des Teilfonds wird 

aktualisiert. Konkret werden Klarstellungen bezüglich (i) der Schwellenwerte für den SDG-Score für die 

Anlageauswahl und Ausschlüsse und (ii) die Bedingungen, unter denen ein Engagement als erfolgreich 

angesehen wird, wie z. B. den erforderlichen Anteil von Beteiligungen, die einen verbesserten SDG-

Score verzeichnen, vorgenommen. Diese Änderungen dienen zur Klarstellung und zielen darauf ab, 

den aktuellen Anlageprozess besser widerzuspiegeln. 

 
27. Klarstellung des Wortlauts der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen für Robeco 

High Yield Bonds, Robeco Global Credits – Short Maturity (wird umbenannt), Robeco 
Corporate Hybrid Bonds, Robeco All Strategy Euro Bonds, Robeco European High Yield 
Bonds und Robeco Financial Institutions Bonds 
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In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird unter der Frage „Welche 

Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?“ die bisherige Formulierung „gemessen 

an“ durch „eine Kombination aus“ ersetzt. 

 

Mit dieser Änderung soll klargestellt werden, dass Anlagen die relevanten Nachhaltigkeitskriterien durch 

eine Kombination von Merkmalen erfüllen können, anstatt durch Exklusivität. Der überarbeitete Wortlaut 

spiegelt den Anlageansatz des Teilfonds genauer wider und sorgt für mehr Präzision, Transparenz und 

Konsistenz bei der Beschreibung, wie die ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt werden 

können. 

 

Diese Änderung dient lediglich der Klarstellung und führt nicht zu einer Änderung der Anlagestrategie, 

der Nachhaltigkeitsziele oder der Vermögensallokation des Teilfonds. 

 
28. Entfernung des verbindlichen Elements CO2-Fußabdruck für Robeco Global Consumer 

Trends 

 
In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wurde das verbindliche 

Element entfernt, das den Teilfonds dazu verpflichtet, einen CO2-Fußabdruck aufrechtzuerhalten, der 

mindestens 20 % besser ist als der seiner Benchmark. Dieses Element wurde ursprünglich hinzugefügt, 

um die Anforderungen des früheren Labels Towards Sustainability (Febelfin) zu erfüllen. Da die 

Kennzeichnung nicht mehr für diesen Teilfonds gilt, werden das verbindliche Element und die damit 

verbundenen Merkmale und Indikatoren entfernt. Außerdem wurde der PAI zu den Indikatoren für 

Biodiversität, Wasser und Abfall (PAI 7-9, Tabelle 1) entfernt. 

 
29. Aktualisierung der Verpflichtungen zur Ausrichtung an der Taxonomie für Robeco Smart 

Energy, Robeco Global Green Bonds und Robeco High Income Green Bonds 

 
In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ werden die Verpflichtungen 

zu an der EU-Taxonomie ausgerichteten Anlagen wie folgt geändert: 

 

Teilfonds 
An der Taxonomie ausgerichtete 
Anlagen 

Andere Anlagen 

Robeco Smart Energy Von 0 % auf 2 % Von 15 % auf 5 % 

Robeco Global Green Bonds Von 0 % auf 5 % Von 70 % auf 10 % 

Robeco High Income Green Bonds Von 0 % auf 2 % Von 80 % auf 10 % 

 
Außerdem wird klargestellt, dass der Umsatz als primäre Kennzahl zur Bestimmung der Ausrichtung an 

der Taxonomie für Robeco Smart Energy verwendet wird, während Investitionsausgaben für Robeco 

Global Green Bonds und Robeco High Income Green Bonds verwendet werden. 

 

Zudem wurde Text hinzugefügt, um klarzustellen, dass Prozentsätze Mindestverpflichtungen sind, 

wodurch die beiden Teilmengen nicht dem gesamten Mindestanteil nachhaltiger Anlagen im Bereich 

der Vermögensallokation entsprechen. Dasselbe gilt für die weitere Aufteilung des Mindestanteils an 

ökologisch nachhaltigen Anlagen in die Mindestverpflichtungen von an der Taxonomie ausgerichteten 

und anderen ökologisch nachhaltigen Anlagen, bei denen die mangelnde Datenverfügbarkeit und -

abdeckung ebenfalls die Höhe der Mindestverpflichtungen beeinflusst. 

 

30. Änderungen bezüglich nachhaltiger Anlagen für Robeco Flexible Allocation, Robeco 

Global Target Maturity Bonds, Robeco Step-in Global Equities und Robeco Step-in Income 

Allocation 

 

In „Anhang VIII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ werden die RTS-Anhänge der 

Teilfonds geändert, um klarzustellen, dass sie keine nachhaltigen Anlagen im Sinne der 
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Offenlegungsverordnung tätigen und dies auch in Zukunft nicht tun werden. 

 

Alle früheren Angaben, die besagen, dass die Teilfonds solche nachhaltigen Anlagen tätigen können, 

werden entsprechend entfernt. 

 
Außerdem werden bestimmte kleinere Aktualisierungen und unwesentliche Änderungen in den 

Prospekt aufgenommen. 

 

Hinweis: Ein Entwurf des aktualisierten Prospekts, der auf den 16. Juli 2026 datiert werden soll, ist am 

eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. 

 

Anteilseigner werden daran erinnert, dass die Gesellschaft wie im Prospekt vorgesehen keine 

Rücknahmegebühren erhebt, und dass Anteilseigner, die mit den vorstehend beschriebenen 

Änderungen nicht einverstanden sind, ihre Anteile vor dem 16. Juli 2026 kostenlos zurückgeben können. 

 

Falls Sie nicht der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile an der Gesellschaft sind, dann beachten Sie 

bitte, dass Sie verpflichtet sind, den bzw. die wirtschaftlichen Eigentümer über den Inhalt dieser 

Mitteilung zu unterrichten. 

 

Die in diesem Schreiben definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt, sofern sie 

nicht im vorliegenden Schreiben anders definiert werden. 

 

Wenn Sie weitere Informationen (oder – sobald dieser vorliegt – eine Kopie des überarbeiteten 

Prospekts) wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner (bei Robeco), an den 

Geschäftssitz der Gesellschaft oder an Robeco Deutschland, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am 

Main, oder besuchen Sie die Website unter www.robeco.com/en/riam. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Verwaltungsrat des Robeco Capital Growth Funds 

 

 

 

 

 

. 

 

http://www.robeco.com/en/riam

